
 

1031 Wien, Radetzkystraße 2, Telefon +43 1 71100-4500 
Internet:  www.bmg.gv.at, E-Mail: sabine.oberhauser@bmg.gv.at 

 

 
 
Frau 
Präsidentin des Nationalrates 
Doris Bures 
Parlament 
1017 Wien 

Dr.in Sabine Oberhauser, MAS
Bundesministerin 
 

 
 
 
GZ: BMG-11001/0003-I/A/15/2015 

Wien, am 12. März 2015 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
 
Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische  
Anfrage Nr. 3456/J des Abgeordneten Walter Rauch und weiterer Abgeordneter 
nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 
 
Fragen 1 bis 3: 
Es wurden allgemeine Informationen zu Dioxinen in Lebensmitteln - darunter auch 
die Ergebnisse des alljährlich durchgeführten Monitorings über die 
Hintergrundbelastung von Lebensmitteln - auf der Homepage der Österreichischen 
Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit veröffentlicht. 
(Link: http://www.ages.at/themen/rueckstaende-kontaminanten/dioxin/) 
 
Um die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen, wurde bereits 2008 europaweit ein 
Höchstwert für die Summe aus Dioxinen und dioxinähnlichen perchlorierten 
Biphenylen festgelegt. 
 
Im Jahr 2011 wurde u.a. auf Grund der Vorkommensdaten aus dem Bericht über die 
Ergebnisse der Überwachung der Dioxingehalte in Lebens- und Futtermitteln der 
Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) der Höchstgehalt auf 
20 pg/g Frischgewicht gesenkt (siehe dazu auch die Verordnung (EU) Nr. 1259/2011 
der Kommission vom 2. Dezember 2011, ABl. L 320/18 vom 3. Dezember 2011). 
 
In Finnland, Schweden und Lettland dürfen bestimmte Fische mit höheren 
Dioxingehalten vermarktet werden, sofern entsprechende Ernährungsempfehlungen 
dazu abgegeben werden. 
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Die Überprüfung der Einhaltung der Höchstgehalte für Dioxin in Lebensmitteln 
unterliegt der amtlichen Lebensmittelkontrolle. 
 
Fragen 4 bis 6: 
Meinem Ressort liegen keine entsprechenden Informationen vor. 
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